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Kulturgüterschutz

und Lagerkisten zu erbringen.

•Subventionssatz
25 bis 35 %.

Anschaffung von feuer- und
schlagfesten Tresoren zur
Aufbewahrung besonders wertvoller,
wenig umfangreicher beweglicher
Kulturgüter. Subventionssatz 25

•bis
35 %.

Einrichtung von Brandmeldeanlagen
sowohl in kunstgeschichtlich

bedeutenden Bauten wie auch in
Museen, Archiven und Bibliotheken.

Gleichzeitig ist bei Bauwerken

ein Sicherstellungsdossier, bei
Sammlungen ein Evakuationsplan
zu schaffen. Erfolgt der Einbau
einer Brandmeldeanlage im Zuge
einer Restaurierung, so wird sie im
Rahmen des Gesamtprojekts über
den Kredit «Denkmalpflege»
subventioniert. Subventionssatz 25 bis

Ä35 %.
^^Alarmanlagen zum Schutz gegen

Einbruch werden nur für abseits
gelegene Gebäude und zusammen
mit der Installation eines
Brandmeldesystems subventioniert. Im
übrigen gelten die beiden unter 11
erwähnten Bedingungen. Subven-

•tionssatz
25 bis 35 %.

Bau von Schutzräumen zur
Unterbringung beweglicher Kulturgüter
(Gemälde, Skulpturen, Möbel und
Gerät Archivalien, Bücher und
Grafik, Sammlungen verschiedenster

Art, Register und Karteien)
aus öffentlichem oder privatem
Besitz. Subventionssatz 40 bis

50 %, bei Anlagen mit weniger als
250 m3 Rauminhalt sowie solchen
in privatem Besitz 25 bis 35 %.
Einrichtungen von Schutzräumen
zur zweckmässigen Aufnahme der
Kulturgüter (stapelbare Behälter,
Gestelle, Rollschränke, Drahtwände

für Bilder usw.) und zur
unter Umständen langfristigen
Lagerung (Belüftungs- und
Klimaanlage, Notstromgruppe usw.).
Subventionssatz 40 bis 50 %,
kleine und private Anlagen 25 bis
35 %.

fVorbereitung und Ausführung
bautechnischer Schutzkonstruktionen,

wie Verkleidungen besonders

empfindlicher Gebäudeteile
und Monumente, Stützen zur
Verminderung der Einsturzgefahr,
Bereitstellung von Material usw.
Subventionssatz 25 bis 35 %.
Konzeptionelle Arbeiten,
Fachveranstaltungen, Ausstellungen,
Aufklärung und Werbung.
Subventionssatz 25 bis 35 %.

Das Eidgenössische Departement des
Innern kann die Bewilligung erteilen,
ausnehmend wichtige bewegliche
Kulturgüter bereits in Friedenszeiten in
dazu geeigneten Schutzräumen
aufzubewahren. Das Departement ist auch
berechtigt, subventionierte Massnahmen

zu kontrollieren. Unterhaltsar¬

beiten (periodische Kontrollen,
Ersatz) und Nachführungen gehen zu
Lasten der Eigentümer. Gesuchsteller
können die Subventionsformulare bei
den kantonalen Fachstellen für
Kulturgüterschutz oder direkt beim
Dienst für Kulturgüterschutz des
Eidgenössischen Amtes für kulturelle
Angelegenheiten, Thunstrasse 20,
3000 Bern 6, anfordern. Es wird
ausdrücklich darauf aufmerksam
gemacht, dass Doppelsubventionierun-
gen - zum Beispiel Einreichung von
Gesuchen für das gleiche Vorhaben
auch bei andern eidgenössischen Stellen,

wie Denkmalpflege, Natur- und
Heimatschutz, Nationalfonds oder
Stiftung Pro Helvetia - nicht zulässig
sind. Hingegen wird die Beitragsgewährung

nicht davon abhängig
gemacht, dass sich auch der Kanton oder
die Gemeinde am betreffenden
Vorhaben finanziell beteiligt. Voll zu
Lasten des Bundes gehen im übrigen
die Kosten der Erstellung eines nationalen

Kulturgüterinventars (Alarmkartei),

der Herstellung der im
Bedrohungsfall benötigten blauweissen
«Kulturgüterschilde» (in zweckmässigen

Grössen bis zum dachüberspannenden

Grossformat) sowie der
Ausweise und Armbinden für das Personal,

ferner der von ihm durchgeführten
Tagungen und Kurse und

selbstverständlich der für bundeseigene
Kulturgüter, mit Einschluss von
Leihgaben, erforderlichen Schutzmassnahmen.

Neu! Von Sternet AG. Die Tisch-Stuhl-Kombination mit dem kleinsten Platzbedarf.
(pro Kubikmeter Rauminhalt können bis zu 30 Tische inklusive 60 Stühle verstaut werden)
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zusammengeklappt nur 7 cm
breit
Stühle und/oder Bänke im
Tisch verstaubar

einfachste Handhabung
sekundenschnell in
Gebrauchsstellung
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verschiedene Grössen erhältlich
Tischfläche 60 x 60, 80 x 80, 80 x 120 cm möglich
Ausführung in Massivholz,
sehr stabil, imprägniert

- Preise ab Fr. 75-(Tisch inkl. Stühle). Verlangen Sie bitte unsere Offerte oder einen unverbindlichen Besuch.

STERNETAG Erfindungen, Fabrikation, Handel
Badstrasse 6, 6210 Sursee, Telefon 045 21 42 42

185


	...

